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- Auszug – 
 

Gesellschaftsvertrag der  
Thiem-Service GmbH  

 

 

§ 1 Firma und Sitz 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma 
 

„Thiem-Service GmbH“. 
 

(2) Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Cottbus. 
 
 
§ 2  Gegenstand des Unternehmens 
 
(1) Zweck der Gesellschaft  ist die Durchführung von Dienstleistungen jeglicher Art im      

   Gesundheitsbereich,  soweit sie den Gesellschaftszweck der  
   Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH fördern.  
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Dienstleistungen jeglicher Art 
für den Bedarf des Konzerns Carl-Thiem-Klinikum Cottbus sowie die Vermietung von 
Rettungsfahrzeugen an die Stadt Cottbus. 

 
(2)  Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem 

Unternehmensgegenstand in Verbindung stehen.   durch die der 
Unternehmensgegenstand unmittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder 
solche Unternehmen errichten, erwerben und pachten und ferner 
Interessengemeinschaften eingehen, soweit der Stadt eine angemessene 
Einflussnahme ermöglicht wird, der Unternehmensgegenstand durch den öffentlichen 
Zweck gerechtfertigt ist, die Betätigung des Unternehmens nach Art und Umfang in 
einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit und dem Bedarf der Stadt 
Cottbus steht und soweit dies mit der Gemeinnützigkeit der Carl-Thiem-Klinikum 
Cottbus gGmbH vereinbar ist. Für den Fall der Gründung oder Übernahme einer 
Tochtergesellschaft sowie einer mittelbaren Beteiligung ist die Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung einzuholen. Im Gesellschaftsvertrag der 
Tochtergesellschaft bzw. der mittelbaren Beteiligung ist die entsprechende Anwendung 
des § 96 Abs.1 Nr. 1 bis 8 BbgKVerf festzuschreiben, soweit nicht ein Fall des § 96 
Abs.3 BbgKVerf gegeben ist. 

 
 


